
Tariflöhne für gewerbliche Arbeitnehmer 

Anmerkung 

Die tariflichen Baumindestlöhne (= Lohngruppen 1 und 2) galten verbindlich nur bis zum  

31. Dezember 2021. 

Hintergrund: Die Mindestlohntarifverhandlungen am Bau scheiterten anschließend.  

Für neu ab dem 01.01.2022 abgeschlossene Arbeitsverträge und für die Bürgenhaftung 
(=Mindestlohnhaftung des Hauptunternehmers für seinen Nachunternehmer) gilt seit dem 01.01.2022 
der jeweils geltende gesetzliche Mindestlohn (= 10,45 Euro seit dem 01.07.2022, 12,00 Euro ab dem 
01.10.2022, 12,41 Euro seit dem 01.01.2024, 12,82 Euro ab dem 01.01.2025 und 13,90 Euro ab dem 
01.01.2026) als einschlägige verbindliche Lohnuntergrenze für den zu zahlenden Stundenlohn. 

Die Lohngruppen 1 und 2 wurden ab dem 01. Mai 2024 vom „alten“ Mindestlohntarifvertrag in den 
Lohntarifvertrag überführt und stellen damit künftig nur mehr „normale“ Lohngruppen wie die 
Lohngruppen 3 bis 6 dar und sind keine tariflichen Mindestlöhne mehr. 

Die Lohngruppen 1 – 6 wurden ab 01. April 2026 wie folgt tariflich erhöht: 

Lohngruppe Tariflohn Bauzuschlag Bruttogesamttarifstundenlohn 

1 

Werker 

14,98 € 0,88 € 15,86 € 

2 

Fachwerker 

17,69 € 
 

1,04 € 18,73 € 

3 

Facharbeiter 

22,64 € 1,33 € 23,97 € 

4 

Spezialfacharbeiter 

24,60 € 1,45 € 26,05 € 

5 

Vorarbeiter 

25,77 € 1,52 € 27,29 € 

6 

Werkpolier 

28,06 € 1,66 € 29,72 € 

 



Besondere Lohngruppen:  Tarifliche Lohnerhöhung ab 01. April 2026: 

 

Lohngruppe Tariflohn Bauzuschlag Gesamttariflohn 

Fliesen-, Platten- 
und Mosaikleger der 

Lohngruppe 4 

25,34 € 1,50 € 26,84 € 

Baumaschinenführer 
der Lohngruppe 4 

24,98 € 1,47 € 26,45 € 

 

 

  


